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Bebauungsplan "Freizeitgelände Sportplatz" der Ortsgemeinde Oberkirn 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewer-

tungen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebau-

ungsplan "Freizeitgelände Sportplatz" teilweise im Bereich des auf Blei verliehenen, 

bereits erloschenen Bergwerksfeldes "Habichtsberg" liegt. Aktuelle Kenntnisse über 

die letzte Eigentümerin liegen hier nicht vor.  

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen unserer Behörde 

keine Dokumentationen oder Hinweise vor.  

Wir weisen darauf hin, dass in der Gemarkung Oberkirn sowie in den umliegenden 

Gemarkungen ehemals umfangreicher untertägiger Abbau von Dachschiefer 

dokumentiert ist. In einer Entfernung von ca. 70 m westlich des angefragten Grund-

stücks befinden sich die Grubenbaue des Dachschieferbergwerks "Morgensonne" in 

einer Teufe von ca. 10 m. 
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Dachschiefer ist gemäß Bundesberggesetz kein bergfreier Bodenschatz und somit ist 

für die Gewinnung dieses Rohstoffes keine Bergbauberechtigung notwendig. Beim 

LGB ist maximal untertägiger Abbau von Dachschiefer verzeichnet. Da die Führung 

eines Risswerkes erst mit Einführung des allgemeinen Preußischen Bergrechts 

verpflichtend ist (1865), ist auch aus diesem Grunde davon auszugehen, dass die hier 

vorhandenen Unterlagen nicht lückenlos sind. 

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen:  

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Angaben zur Lage unter 

Berücksichtigung der Genauigkeit von historischen Unterlagen zu bewerten sind     

(+/- 20 m). 

Die Gewinnung von Rohstoffen in tagesnahen Bereichen (von 0 - 30 m) kann sich 

zeitlich uneingeschränkt jederzeit auf die Tagesoberfläche auswirken (z.B. Setzungen, 

Senkungen oder Tagesbrüche). Negative Auswirkungen des ehemaligen Bergbaus 

(Bodensetzungen und Sackungen) sind nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe-

ben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer 

Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert 

wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. 

Wir empfehlen Ihnen dringend für das geplante Bauvorhaben die Einschaltung eines 

Baugrundgutachters bzw. Sachverständigen für Altbergbau. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Sofern noch Eingriffe in den Baugrund geplant sind, sind grundsätzlich die einschlägi-

gen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichti-

gen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit 

Laständerungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.  
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Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

- mineralische Rohstoffe 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu keinerlei Überschneidun-

gen mit den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungs-

flächen kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsicherung gegen das geplante 

Vorhaben keine Einwände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Ulrich Dehner 
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